
6 KLs 10/09 
545 Js 35494/08 Staatsanwaltschaft Kiei 

B e s c h i u s s 

in der Strafsache 

gegen H  H  und andere 

wegen des Verdachtes des Betruges 

hat die 6. große Strafkammer - Wirtschaftsstrafkammer - am 6. Mai 2010 beschlossen; 

Das Verfahren gegen den Angeklagten H  wird mit Zustimmung der Staatsanwalt-
schaft und des Angeklagten gemäß § 153a Abs. 2 StPO vorläufig eingestellt. 

Dem Angeklagten wird aufgegeben. 

a) einen Geldbetrag in Höhe von 2.000,00 €, zahlbar an die Landeskasse Schleswig-
Holstein zu zahlen (Ein entsprechender Zahlungsbeleg liegt der Kammer bereits vor), 

b) einen Geldbetrag in Höhe von 1.000,00 €, zahlbar in zwei monatlichen Raten zu je 
500,00 € jeweils zum 10. eines jeden Monats, beginnend ab Juni 2010 an die 

NABU-Stiftung 
Naturerbe Schleswig-Holstein 
Sparkasse Südholstein 
BLZ: 23051030 
Kontonummer: 15080781, 

c) einen Geldbetrag in Höhe von 1.000,00 €, zahlbar in zwei monatlichen Raten zu je 
500,00 € jeweils zum 10. eines jeden Monats, beginnend ab August 2010 an den 

Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Beseler Allee 44, 24105 Kiel 
Fördesparkasse 
BLZ: 21050170 
Kontonummer: 02036078 

d) sowie einen Geldbetrag in Höhe von 1.000,00 €, zahlbar in zwei monatlichen Raten 
zu je 500,00 € jeweils zum 10. eines jeden Monats, beginnend ab Oktober 2010 an den 

Verein zur Förderung der Bewährungshilfe e.V. 
Boninstraße 23, 24114 Kiel 
Fördesparkasse 
BLZ: 21050170 
Kontonummer: 19000991 

unter Angabe des Aktenzeichens 6 KIs 10/09 zu zahlen. 



e) Ferner wird dem Angeklagten aufgegeben bis Ende Oktober 2010 200 Stunden ge-
meinnützige Arbeit nach Weisung der fijr seinen Wohnort zuständigen Gerichtshilfe 
oder entsprechenden Behörde abzuleisten und die Ableistung der Arbeit durch Vorlage 
entsprechender Belege gegenüber der Kammer nachzuweisen. 

Nach Erfüllung der Auflagen soll das Verfahren mit schon jetzt erteilter Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft endgültig eingestellt werden. 

,1. 




